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Die Visitation als Verhor un Verhandlung
Vom Prozefß des Täufer-Werdens ImM Wurttemberg des späten 16. und frühen T
Jahrhunderts'

7Zur Jahreswende 570/71 berieten ranghohe württembergische eologen
und Juristen ber die nhalte einer Täuferordnung, da TO jahrzehn-
telanger obrigkeitlicher Gegenmafißnahmen »die sectarıl nıtt ab sonder ZUC-

nemen«.“ Die TNEUEC Ordnung sollte sich gerade mıt den Täufern auseinander-
setzen un nicht WI1Ie früher die »Sectarios In geme1n« umfassen } Der Abt
elberg tellte in der Beratung die Gretchenfrage, WelI überhaupt als Täufer
anzusehen sei.“ Bemerkenswert diesem Sitzungsprotoko. ist die ZU Vor-
schein kommende Verunsicherung der württembergischen Obrigkeiten, Was

die Täufer eigentlich ausmachte un: der amp s1e bislang CI-

folglos geblieben WAar. DIie Kirchenräte sich der HMeterogenität der tau-
ferischen Einstellungen und Gruppen eWwu S1e bemühten sich MOg-
lichkeiten, die Täuferbewegung 1mM Herzogtum möglichst effektiv 7AUR Trlıe-
sCHh bringen, ohne el den en protestantisch-württembergischer
Grundprinzipien verlassen: die Belehrung, die Möglichkeit einer egna-
digung für Reumuüutige SOWIE die ausdrückliche Ablehnung der Todesstrafe In
Glaubensfragen.”
Die Täuferforschung hat sich bislang wen1g mıt den Einstellungen der weltli-
chen Obrigkeiten gegenüber den Täuftfern 1mM sogenannten ‚Zeitalter der Kon-
fessionalisierung« auseinandergesetzt. Seit Claus-Peter Clasens ozialge-
schichte des Täufertums ist War bekannt, da{ß die Verfolgungsintensität ın
den Territorien sehr unterschiedlich aus  en konnte un! das Überleben der
Dissidenten nicht lleine In der »heroische[n| Kraft« ihres auDens begrün-
det lag och nähere Untersuchungen der obrigkeitlichen Motive, ihrer Täau-
ferbilder SOWI1E der Möglichkeiten taäuferischer Lebensgestaltung unter den
obrigkeitlich geprägten Rahmenbedingungen der jeweiligen Herrschaft sind
och rar./ €1 spielten die Täufer als bereits 1529 ofhziell kriminalisierte

Gegner ine grofße auch für die Etablierung un Verfestigung des e1-
Gruppenzusammenhalts un: einer »konfessionellen Identität«.®

Es ann dieser Stelle nicht näher auf die Forschungsdebatten die Kon-
fessionalisierung eingegangen werden. Festgehalten werden kann, da{fß dar-
unter 1m Folgenden nicht VON yoben« durchgesetzte Ma{fßSnahmen gemeıint
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sind, sondern eın komplexer Aushandlungs- und Wechselwirkungsprozeß der
daran beteiligten Menschen verschiedener Ebenen un » Kräftefelder«? der
Gesellschaft.'9 Besonders nützlich hat sich in diesem Zusammenhang das
Drei-Stufen-Modell Achim Landwehrs ZUr Implementierung frühneuzeitli-
cher Normen erwliesen. Landwehr hat die Wechselwirkungen zwischen den
ormgebern, die die Richtlinien ausformuliert un verkündet aben, den
Normanwendern, welche die Vorschriften konkret umzusetzen hatten, un:
den Normadressaten betont, welche die obrigkeitlichen Normen un: Instan-
zZzen für eigene Interessen nutzen wulflsten DIiese Perspektive rückt die
terschiedlichen sozialen Gruppen un ihre jeweiligen Praktiken un: nteres-
SCI1 verstärkt 1Ns Blickfeld.” SO können UrC die Erforschung der zeitgenOS-
sischen Täuferbilder und der Täuferbekämpfung gleichzeitig auch die früh-
neuzeitlichen Herrschaftspraktiken oder allgemeiner: die »Kulturgeschichte
des Politischen« aus einer Perspektive beleuchtet werden. Beachtet
werden dabei VOTL allem die Prozeßßhaftigkeit, die Brüche und die dynamischen
Wechselbeziehungen VOIN Herrschaft, ihrer usübung un Akzeptanz.'“
Im Folgenden werden eispie. des Herzogtums Württemberg die Bezle-
hungen zwischen Landeskirche un Landesherrschaft, Bevölkerung un:
ligiösen Dissidenten untersucht, w1e S1e iın den Kirchenvisitationen des Spa-
ten un frühen Jahrhunderts sichtbar werden. Für das Anliegen der
Obrigkeiten 1ın Württemberg, eine lutherische Konfessionsgesellschaft
schaffen, War die Visitation zentral, ermöglichte S1e doch ine regelmäfßige Be-
standsaufnahme der Situation 1ın den Gemeinden. Es geht hier VOT allem
die rage, WI1e Täufer 1im Visitationsverfahren ‚gemacht: wurden un! mıt wel-
chen Strategien die des Täufertums Verdächtigten sich diese Zuschrei-
bung wehren versuchten. DIie Visitationen 1mM nachreformatorischen
Württemberg eın wichtiges Forum für die Verhandlungen darüber, WCeCeT die
Täufern) WI1e mıiıt ihnen uUumgsCSangsch werden sollte bzw. welche piel-
raume ihnen 1n der Praxis ewährt werden konnten. Weniger wird dabei die
Frage berücksichtigt werden können, inwiefern die Konfrontation miıt den
weltlichen un: kirchlichen Obrigkeiten ZUur Bildung eliner spezifisch y»täuferi-
schen Identität« führen konnte.

IM
Zunächst mussen die Ängste werden, die die Täufer bei den
zeitgenössischen Obrigkeiten weckten.' Insbesondere VOT dem Hintergrund
des Bauernkrieges un der Täuferherrschaft 1ın unster wurden die alterna-
tıven Gesellschaftsentwürfe der Täufer VOI obrigkeitlicher Seite als reale (Ge-
fahr gedeutet. Deshalb sollte die VO  n den Täufern ausgehende Bedrohung



ach Möglichkeit bereits 1im Keım erstickt werden. In den Täuferordnungen
des Jahrhunderts wurden diesem WeCcC eine el VOoON Kriterien auf-
gestellt, mıt denen religiöse Dissidenten als y Läufer« erkannt und überführt
werden konnten.
Aus obrigkeitlicher Perspektive War die Ablehnung der Kindertaufe nıe 1Ur

ine Abweichung VOoO  — den ofhıziellen Lehren der Kirche, sondern zugleic
auch eine Absage die CNS mıiıt der kirchlichen verwobene weltliche Herr-
schaft Allerdings wandelte sich die Einschätzung der konkreten äuferge-
fahr In Württemberg 1m Verlauf des Ja  hunderts Waren die obrigkeit-
lichen Täuferbilder zunächst ma{fßgeblich VON der ngs VOT Aufruhr gepragt,
rückte diese angsam ın den Hintergrund. Statt dessen SCWaNN der VeCI-

meintlich VON Täufern ausgehende ‚Schaden« Bedeutung, der fundamen-
tale Bereiche der Gesellscha: zersetzen drohte In der Täuferordnung VON

1571 wurde postuliert, da{fs täuferische Lehren nicht 11UTr (Gottes Wort un! der
eiligen Schrift zuwider se]ıen, sondern da{fß Täufer auch Untertanen 1IiTre
die »aufhebung ordenlicher oberkheit, schuldigen gehorsambs vnnd er

ordnung« yverführten« Gleichzeitig etizten die Verführten ihr » Vat-
terlannd«, ihre sozialen Beziehungen, ihren weltlichen Besitz un nicht
letzt ihr ewiges Leben aufs pie. So stellten die Täufer neben den kirchlichen
Obrigkeiten immer auch die weltliche Herrschaft iın rage un konnten mıt
ihrem eispie. auch ihre Nachbarn Ungehorsam anstiften. ‘“
Verführer un:! Verführte laut Vorschriften unterschiedlich eNan-
deln un bestrafen. Vor allem die » Vorsteher, Rädlinsfüerer nnd Lehrer«”
wurden für die Ausbreitung der Täuferbewegung verantwortlich emacht.
Bezüglich der veinfachen« täuferischen Frauen un annern galt CS, 1ın Visi-
atıonen un: Einzelverhören welter ach dem Ma{fß Überzeugung oder Ki-
gensinn SOWI1eEe ach der Bereitschaft 7T Bufßße un Besserung differenzie-
IecnHhN Entsprechen auch die Sanktionen ngelegt, die VON einer Hr-
mahnung bis hin AA Landesverweis un VABEE Konfiskation der Güter reich-
ten.  16 Diese Täuferbilder wurden 1m Laufe des Jahrhunderts durch die
Gruppe der Sympathisanten (»Receptatorn«'”) erganzt. wWwar galten S1e den
Obrigkeiten nicht als Sektierer 1m CHNSCICH Sinne, doch Urc ihre Unterstüut-
ZUNg der Täufer trugen auch s1e ZuU Überleben täuferischer Tendenzen 1im
Herzogtum bei In der Täuferordnung {}  e} 1584 wurde 1n Württemberg
schliefßlich eine weıitere, geschlechterspezifische Kategorie der religiös-politi-
schen Dissidenz eingeführt: Die »Halssterrige[n Wej'tber«, das el die aktiv
täuferischen Frauen, die aufgrun ihrer Beharrlic  eit 1n ihren ausern
gekettet werden sollten.'® Aus dem etzten eispie wird deutlich, da{ißs das ab-
gestufte Kategorien- und Strafsystem der Täuferordnungen dem jeweiligen



Bedarf angepalst un aus der konkreten Auseinandersetzung mıt den Dissi-
denten heraus entwickelt wurde. Diese Erfahrungen wurden In der Praxis VOT

allem in den Visitationen un aus der Berichterstattung der 1ın den Amts-
städten un:! Gemeinden ansassıgen Kirchendiener

Die Kirchenvisitationen darauf ausgelegt, religiöse und moralische
Mifsstände iın der Gesellscha: festzustellen un obrigkeitlich definierte, kon-
fessionell gepräagte Normen implementieren. Wie die württembergische
Visitationsordnung VOIN 1547 vorschrieb, die Mängel 1ın drei Schritten

beseitigen: Zunächst 1ın den Gemeinden e1n- bis zweimal 1m Jahr
Visitationen durchzuführen, die notwendigen Informationen rheben
Daraufhin wurden die Befunde 1m Synodus beratschlagt un die empfohle-
nenN Ma{fS$nahmen VO andesherrn bestätigt. Schlie{fslic die Be-
schlüsse VO  a den weltlichen un kirchlichen Amtmännern VOT (UOrt —-
führen.'” Diese drei Schritte beschreiben gleichzeitig die Ebenen, 1ın denen
die der Visitationspraxis beteiligten Personen oder Gruppen INnmMmMeN-
trafen. » Zwischen diesen Gruppen finden die wesentlichen Interaktionen

wird mıt den obrigkeitlichen Programmen UuMmMsCHaANSCH, wird mıit den
Normen ‚gespielt«.«“”
DIie Visitation War für alle Beteiligten 1ıne ernste Angelegenheit. Den zeitge-
nössischen Rechts- un: Verwaltungspraktiken entsprechend basierte das
Verfahren auf festen Regeln, dem treben ach gerechter Behandlung un:
der Überprüfung der erhobenen Informationen *' Diese Regeln wurden VON
den Normgebern 1ın Ordnungen, Mandaten un ergänzenden Befehlen fest-
gelegt. Gleichzeitig trugen diese Texte Erwartungen die verschiedenen
Gruppen heran, WI1e s1e sich verhalten ollten Diese Erwartungen markier-
ten darüber hinaus die Spielräume, die sich den Teilnehmern der Visitation
eröffneten. Der VO  z Kirchenleitung un Landesherrschaft festgelegte
grobe Rahmen konnte ‚WarTr in den Spielsituationen ‚gedehnt« werden, aber
65 durfte nicht ohne KOonsequenzen einem krassen Überftritt kommen. Der
Ausgang eiıner Visitation War jedoch nicht VOIl vornherein festgelegt. Das Ziel
der Kirchenleitung estand 1n der Belehrung un gegebenenfalls Bestrafung
un schliefßlich Wiedereingliederung der Abtrünnigen, sofern diese ihren
Widerruf un ünftigen Gehorsam gegenüber Landeskirche un Landes-
herrschaft glaubha machen konnten.“
Die Visitationskommission setzte sich AaUus Vertretern sowohl der geistlichen
als auch weltlichen Obrigkeiten TNHCH S1e während einer Visıta-
tion die mächtigste Partel, doch anschliefßßend hatten auch S$1e sich gegenüber



ihren Vorgesetzten erklären un gegebentalls rechtfertigen. DIies SC
SC Uurc. die schriftlichen Berichte über die Visitationen, die möglichst
keine Zweifel der Amtsausübung der Kommissionsmitglieder aufkommen
lassen sollten.“? ährend der Visitation hatten die Visitatoren die Glaubwür-
digkeit der vorgebrachten Argumente einzuschätzen. Den Visitationsord-
NUNgSCH gemä sollte ach den jeweiligen Umständen eines Falles geurteilt
werden, bei Bedarf Nachforschungen veranlassen ESs War der
Kirchenleitung durchaus bewulßst, da{fß sich in der Visitation iıne In-
szenlerung andelte, 1ın der sich die Vorgeladenen möglichst VON ihrer besten
Seite zeigen versuchten.““ elche Formulierungen die Visitatoren 1n ihren
Berichten benutzten, War wiederum für die Betroffenen VON grofßer Bedeu-
(ung Obwohl die letzte Entscheidung beim Synodus oder beim Herzog lag,
sind die Vorarbeiten der Visıtatoren nicht unterschätzen. S1ie verfügten
über die acC. Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachverhalte oder Personen

lenken oder diese umgekehrt herunterzuspielen. So trifit aVl abeans
Charakterisierung der frühneuzeitlichen Protokolle als 1ın Machtstrukturen
eingebettete »negotiated documents« für die Visitationsprotokolle in em
alse A

Die VoNn der Kirchenleitung die Bevölkerung gestellten Anforderungen be-
trafen 1ın erster Linie die äauflßsere Konformität. Wer länger nicht den Pre-
digten un Abendmahl eilnahm oder in der dörflichen Öfrentlichkeit des
Täufertums verdächtigt wurde, setzte sich der Gefahr aus, VO Pfarrer bei
den Visitationsbehörden gemelde un in einer spateren Phase persön-
ich vorgeladen werden. Fuür die Befragung potentieller Täufer hatten die
Visitatoren spezielle Fragenkataloge ZUT Hand, mıt denen sS1e die Verdächti-
SCH aufgrund ihrer Aussagen und ihres Auftretens In ihrer Gefährlichkeit un!
1mM Grad ihres Eigensinns einordnen sollten .46
Die Visitation annn als spezifische Verhörsform angesehen werden, In der die
Vorgeladenen allerdings weder zwecks Informationserhebung gefoltert WUu[ -

den och VoO  H den Visitatoren unmittelbare trafen verhängt werden Oonn-
ten och die Aussagen der Verhörten VOT Gericht w1e auch 1in den Visitatio-
NenNn wurden VO strategischen nliegen gesteuert, »die eigene bei VeI-

botenen Tätigkeiten negleren oder wenigstens mınımıleren, sich un
andere VOT drohender Strafverfolgung schützen un mögliche Gegner 1in
Verruf bringen«.“' Hierbei War entscheidend, Sachverhalte un! reig-
Nn1ısse auf eine den Verhörern plausibel erscheinende Weise darzustellen.
Gleichzeitig mufsten mögliche Unstimmigkeiten in der Erzählung herunter-
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gespielt werden.“® Um die Visıtation ohne Konsequenzen verlassen kön-
HCI hatten die Vorgeladenen die Visitatoren In erster Linie VON der eigenen
Unschädlichkeit für das zeitliche un! weltliche Wohl der Mitmenschen
überzeugen.
Im aufTie des Visitations- un: Protokollierungsverfahrens wurden AaUus den
den Täufern zugeschriebenen Einstellungen un Eigenschaften y Tatsachen«,
die schriftlich fixiert, archiviert un somıt bei Bedarf immer wieder verifl-
zierbar Für die Vorgeladenen bedeutete dies: War INan einmal in den
erdac gekommen, eın Täufer se1n, 1e1ß sich dieser Vorwurf chnell
nicht wieder abschütteln.“ Angesichts des gestaffelten Strafsystems hatte
für die als Täufer verdächtigen Personen 1ne konkrete Bedeutung, welcher
Kategorie sS1e als Dissidenten zugeordnet wurden. Demnach War für die
vorgeladenen Dorfbewohnern aufßserst wichtig, da{ß sS1e die Visitatoren davon
überzeugen konnten, keine Täufer se1ln. Dies konnte Hr i1ne verbale
Distanzierung VON den täuferischen Lehren un Personen oder UuUrc als
nicht-täuferisch angesehene Handlungen WI1e 713: Beipiel einen Eidschwur
geschehen.?” IJa bei der Beurteilung der Verdächtigten hre täuferische Vor-
geschichte un! rühere Verhandlungen un: Strafen berücksichtigt wurden,
bedeutete dies gleichzeitig, da{ß sich ihre Spielräume mıt jeder OoOrla-
dung un mıt jedem über S1€e verfaflsten Bericht weıter einengten.”
Die ın den Täuferordnungen festgehaltenen Kategorien spiegeln gleichzeitig
die vorgesehenen ktappen einer standfesten täuferischen yKarriere« wider, die
mıiıt der ersten Nennung 1n den Akten begann und ber mehrmaliges Ver-
handeln, Examinieren un VO  - Mal Mal härter werdenden alsnahmen
zuletzt 1ın Haftstrafen, Güterkonfiskationen un: dem Landesverweis eines
‚halsstarrigen Täufers« enden konnte. Obwohl die Vertreter der Landeskirche
verpflichtet; ihr Bestmögliches ZUrTr Bekehrung der Dissidenten tun,
Jag der Gesinnungswandel der ‚ Verführten« der Kirchenleitung zufolge letzt-
ndlich ın Gottes and Dies hatte ZAHE olge, da{ß die als Täufer Vorgelade-
NenN 1m Prinzip jedem Zeitpunkt 1im Verfahren VO ihrem ec auf for-
mellen 1lderru Gebrauch machen konnten.?* In der Praxis enugte vielfach
eın mündliches Versprechen, kirchlichen en der Gemeinde teilzu-
nehmen un sich VonNn den Täufern distanzieren. ber das Ablegen, die
Konditionen un die spatere Einhaltung dieses Versprechens wurde in den
Visitationen intensiv verhandelt Hierbei mu{fßsten die als Täufer Vorgeladenen
‚War grundsätzlich aus der Defensive heraus argumentieren, aber S1e OoONN-
ten auf verschiedene Mittel zurückgreifen, sich rechtfertigen, und
versuchen, den Zuordnungsprozeß der Visitatoren beeinflussen un hin-
auszuzögern.?



Zunächst konnte INan alle Vorwürfe VON sich weisen ** jele der aufgrun:
VON religiösem Nonkonformismus Vorgeladenen betonten die Ungefährlich-
eit ihrer Glaubenspraktiken, indem sS1e auf den häuslichen Kreis verwlesen,
1ın dem die Frömmigkeit sich vollzog. E1n privater Bibellesekreis se1 Ja och
ange keine verbotene Versammlung, VOIN der iıne ernsthafte Bedrohung für
die Gesellschaft ausgehe, die Logik der Verhörten.? uch könne das Lesen
einer bestimmten Bibelstelle nicht genugen, als Täufer überführt WelI-

den SO versuchte sich etwa der Urbacher Jörg anhnoltz 1im August 1620 SC
genüber seinem Pfarrer mıiıt dem Argument verteidigen, »Cx sey darüber
kein widertaüffer, Wall ET gleich die Epistel Jacobi lese«.?°
Darüber hinaus konnte 111all verharmlosend auf das hohe Alter, ine schwere
Krankheit oder die eıgene Einfalt hinweisen. Diese Eigenschaften ollten
glau  al machen, da{ß INan eın täuferisches Gedankengut verbreiten WO.
oder könne. Konrad Faut aus Schlechtbach etwa, der 1m re 1610 als »SCEeT

alter beschrieben wurde, hatte sich War W1e in früheren Visıtationen
auch »halsstarrig erzalgt« un keinen »bericht inmen wollen Faut bat
darum, WO. ih als ein hoch erlebten Mannn | bis seın end also
paßiren en |Er| ll niemand verführen, W1e sich auch niemand seiner
nimbt.« Er hatte bereits alle Stufen des Verfahrens durchlaufen, da{ß INan

ihn als letzte alsnahme eigentlich hätte AaUus$s dem Herzogtum welsen sollen
Der Synodus aber wollte noch eın Auge zudrücken, da Faut »eın alter ndi-
scher Mann« sel; der niemand verführen begehrte.?’
Apollonia Bengel aus Grofßengartach verknüpfte 1m Herbst 1612 den häusli-
chen Rahmen ihrer Unterrichtung ın Glaubensfragen mıt dem verhamlosen-
den Hinweis, als Frau gehöre s1e Z schwächeren un: leicht verführbaren
Geschlecht Sie wollte TO der ihr angedrohten Strafen bei den Auffassungen
bleiben, die S1e VO  D ihren Brüdern übernommen hatte Denn »ihre Brüder
werden sS1e nichts vnrechts gewisen haben«.” Miıt dem Hinweis auf ihre Po-
sıt1on als Schwester versuchte sich Apollonia der Verantwortung entziehen
un: diese den Brüdern zuzuwelsen. Gleichzeitig berief sS1e sich auf die DOSI1-
tive der amilie ZUT Verstärkung des Glaubens, der Ja auch VON den
ormgebern iın der Betonung der Hausväter als religiöse Häupter des Haus-
haltes unterstutzt wurde.?? SO versuchte S1e, sich als Frau herauszureden.
iıne weıtere Möglichkeit der Vorgeladenen estand darin, in der Visitation
eın klares Versprechen abzugeben, 1ın Zukunft den obrigkeitlichen Anforde-
rungen nachzukommen. diese Versprechen In der Praxis eingehalten WUlr-

den, War iıne andere Erage:” Die Vorgeladenen konnten auch 1Ur in be-
stimmten Punkten den obrigkeitlichen Anforderungen zustiımmen, meistens
} da{ß INan die Predigten hören elobte, dagegen die Kommunion WEe1-
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terhin verwelgerte. In der folgenden Visitation sollte eweils überprüft WeTr-

den, inwiefern das Versprechen eingehalten worden WAäl, daraufhin Vel-
ue ber weıtere Ma{fßnahmen verhandeln * Möglich WalLr allerdings
auch, sich nicht eindeutig auf eine Position festzulegen.““ Besonderes Kopf-
zerbrechen mussen den Visitatoren Personen wWw1e Maria Ebernhart aus Op-
pelsbaum bereitet aben, die 1im Herbst 5/4 weder den lutherischen och
den täuferischen Glauben als »vVnrecht« ablehnen wollte.“? Manche Arg UMCN-
lerten auch mıt dem protestantischen Prinzip, 1ın Glaubensfragen (Gott mehr
gehorchen mussen als der Obrigkeit.”“
Insgesamt galt für die Vorgeladenen: Je überzeugender ihnen gelang, sich
1n eın posıtıves: stellen, desto mehr Freiraäaume lieben ihnen, Wenn
auch 1Ur bis ZUE nächsten Vısıtation. Allerdings f1el 65 einer erstmals akten-
kundig werdenden Person tendenziell leichter, sich auf ihre Unschuld un ihr
Unwissen berufen, als jemandem, der bereits mehrere Begegnungen mıiıt
den Visitatoren hinter sich hatte

hne Informanten VOTLT Ort kam das System der Visitation nicht aus In den
Visitationsprotokollen lassen sich jedoch 1U vereinzelt Hinweise auf De-
nunzlatiıonen durch Freunde, Verwandte un! an  arn 1im orf finden.“ Die
wenigen Anzeigen, die Aaus dem orf uDerlıelier sind, leiben auffallend
vage.“° Meist War 65 der Pfarrer, manchmal CS auch Mitglieder der Ehr-
barkeit, die über die Dissidenten Auskunft erteilten. 7Zum einen äflst sich dar-
aus schliefßen, da{ß die obrigkeitlich definierten Rahmen religiöser WwWEel-
chung für die Dortbewohner allein nicht als Tun für eine Anzeige aus-
reichten. Andererseits bedeuten fehlende Anzeigen nicht zwangsläufig, da{fß
Täufer un Nachbarn 1m orf reibungslos mit- oder nebeneinander gelebt
hätten, sondern lediglich, da{ß diese Konflikte nicht 1n den Visitationen ZUT

Sprache gebrac wurden. In einer engmaschigen Gemeinschaft konnte
durchaus 1mM Sinne der Dortbewohner se1nN, Täufer nicht den Obrigkeiten aus-

zuliefern, insbesondere, Wenn die Verdächtigten wWw1e beispielsweise in Urbach
1n familiären Beziehungen ZUrFr okalen Ehrbarkeit standen. .“
Andererseits konnte die Visitation dazu genutzt werden, miıt der
Obrigkeiten unliebsam gewordene Mitmenschen vorzugehen, indem
INan sS1e des Täufertums oder anderer religiös-moralischer ergehen bezich-
tiete. Wie Roland Hofer für seinen Untersuchungsraum Schleitheim ab
dem spaten Jahrhundert ezeigt hat, wurden Täufer weniger aus religiö-
SC Anlässen angezeigt als vielmehr aufgrun materieller Konflikte, die 1NS-
besondere die kommunalen olz- und Feldressourcen eisten. Hierbei



ogriffen die OrIibewohner auf obrigkeitlich akzeptierte Deutungsmuster -
rück, indem s1€e die Täufer als Bedrohung für das Gemeinwohl stilisierten.“?”
Im nachhinein sind die Motive der Denunziation allerdings me1ist nicht
mehr rekonstruieren. Man konnte sich aber sicher se1n, da{ß die Visitato-
TeN alle angezeigten un: ın einem Sanz besonderem aße die miıt
dem Schlagwort y T äufer« versehenen ernst nehmen un diesen näher
nachgehen mußten.”°
In diesen Fällen nutzten die Dortbewohner die obrigkeitlich geschaffene In-
stanz der Visıtation aIur, ihre eigeneD Öördern Indem s1e 1ın den N
sıtatiıonen erschienen oder ihre agen 1ir den Pfarrer anbrachten, mach-
ten s1e sich die Regeln, als nützlich bekannte Strategien und den Schauplatz
der Visitation eigen. S1e eizten Argumente e1n, die für alle Beteiligten
plausibel wenn auch nicht immer akzeptabel erschienen. Im Grunde ging
6S dabei neben individuellen Interessen die CW;  rung der eigenen Ira
ditionen und Normen gegenüber Machtübergriffen VO  - Seiten der Landes-
kirche un: Landesherrschaft Es ist davon auszugehen, da{ß sich die Bevölke-
rung 1mM klaren darüber WAäl, W1e ıne Visıtation abliefun WI1e 111all sich ort

verhalten hatte SO berichteten auch ein1ge der als Täufer Vorgeladenen,
Ratschläge bekommen aben, wWw1e s1e den Visıtatoren begegnen sollten .?'
Selbst Wenl bei weltem nicht alle Dorftbewohner persönlich anwesend5
wurden Berichte der Betroffenen mMunAadlıc ın das orfgetragen.”“
Selbst nachdem die Verhandlungen der Parteien in den Visitationen eschei-
tert un alle Stationen der obrigkeitlichen Examen un alsnhahme urch-
laufenIblieben den als hartnäckige Täufer eingestuften Personen och
Möglichkeiten, mıiıt denen s$1e weiteren al$nahme egegnen oder diesen
aus dem Weg gehen konnten. Eın anschauliches eispie. hierfür sind die
Landesverwiesenen, die sich immer wieder In ihrer Heimat, iın den Weinber-
sCHh un: auf ihren Feldern, blicken ließen ”® Anna Leins aus Bartenbach J1e
1mM Jahre 580 nicht einmal ihre weılt fortgeschrittene Schwangerschaft VO  e
der Rückkehr ab »4 Endris eckeliın aus chmıden wiederum War ach seinem
Landesverweis 1mM Sommer 1582 bereits 1im Oktober 1ın sein Heimatdorf
rückgekehrt. Dies veranla{ßste die Visitatoren ZUr grundsätzlichen Kritik, diese
Praxis der Täufer schmälere das Ansehen der Obrigkeit un ZUT Ver-
stärkung der Täuferbewegung bei Der bereits mehrmals ausgewlesene Fek-
kelin »kompt alwegen gleich wider e1in, macht INan also DUr eın gespott Tau:
vnnd stercket die widerteuftfer ın ihrem Irthumb« >° Es War gerade die Unter-
stutzung der Täufer durch die lokale Bevölkerung, die den Obrigkeiten
immer wieder schmerzha VOL ugen führte, da{ß ihre Macht VOT Ort kei-
NECSWECOS iın gewünschtem alße gefesti war.?®



Insgesamt gelang CS den weltlichen un kirchlichen Obrigkeiten 1n den Visı-
atıonen 1Ur bedingt, Auskunft über die Täufer VOT Ort gewinnen.”” Die
relative Langlebigkeit täuferischer Tendenzen In eini1gen ländlichen egen-
den Württembergs Jag demnach einem wesentlichen Teil 1n der okalen
Duldung der Täufer begründet.”® So lieben die ormgeber ın Stuttgart auch
ın der Täuferbekämpfung auf die Kooperation muıt okalen Amtmännern un
der Bevölkerung angewlesen. Zum anderen ermöglichten die Vorschriften
der Visitations- und Täuferordnungen SOWIE die zeitgenössischen Herr-
schaftspraktiken sich eine zumindest partielle Ausgestaltung nonkonfor-
HET Lebensformen 1im spaten 16 un: frühen Jahrhundert. Die Vorgela-
denen kannten die Regeln der Visitation un wulflsten sich das abgestufte
Strafsystem un die Hoffnungen der lutherischen Kirchenleitung auf Besse-
rTung und Bekehrung zunutze machen. Es gilt also nicht 1UTL, die AÄngste
un Vorstellungen der frühneuzeitlichen Obrigkeiten nehmen, SOIN-
dern auch die als Dissidenten abgestempelten Personen w1e auch ihre ach-
barn, Freunde un: Verwandte im Dorf als historische Akteure 1im eigenen
ec un mıt aus ihrer Perspektive plausibler Handlungslogik anzuerken-
NenN un: erforschen.
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